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355. Verordnung: Umlegung von Teilen der Schrems-Karlstifter Straße und der Thayatal
Straße auf neu herzustellende Straßentrassen sowie Auflassung von Teilen
der Amstetten-Weyer Straße, der Berndorf-Hernsteiner Straße, der Buda-
pester Straße, der Gutensteiner Straße, der Hainfelder Straße, der Hainfeld-
Göllersdorfer Straße, der Mariazeller Straße, der Neubruck-Wienerbrucker
Straße, der Pielachtal Straße, der Waidhofener Straße und der Wechsel Straße
als Bundesstraße und Umlegung auf neu hergestellte Straßenteilstücke

356. Kundmachung: Rechtspersönlichkeit von Gemeinden der Evangelischen Kirche

3 5 7 . Abkommen zwischen der Österreichischen Bundesregierung und der Regierung der Republik
Costa Rica über die Betreibung von Amateurfunkstellen

3 5 5 . Verordnung des Bundesministers für
Bauten und Technik vom 2. Oktober 1969,
mit der Teile der Schrems-Karlstifter Straße
und der Thayatal Straße auf neu herzustel-
lende Straßentrassen umgelegt sowie Teile der
Amstetten-Weyer Straße, der Berndorf-
Hernsteiner Straße, der Budapester Straße,
der Gutensteiner Straße, der Hainfelder
Straße, der Hainfeld-Göllersdorfer Straße,
der Mariazeller Straße, der Neubruck-Wiener-
brucker Straße, der Pielachtal Straße, der
Waidhofener Straße und der Wechsel Straße
als Bundesstraße aufgelassen und auf neu
hergestellte Straßenteilstücke umgelegt wer-

den

Auf Grund des § 2 Abs. 2 des Bundesstraßen-
gesetzes, BGBl. Nr. 59/1948, wird verordnet:

1. Das Straßenteilstück der Schrems-Karlstifter
Straße wird von km 2,770 (alt) auf die Straßen-
trasse von km 2,770 (alt) in gestreckter Linien-
führung in südwestlicher Richtung westlich von
Hoheneich verlaufend, die Braunau zirka 100 m
flußabwärts der bisherigen Querung mit der alten
Trasse der Schrems-Karlstifter Straße überbrük-
kend und bei km 4,580 (alt) wieder in die alte
Trasse der Schrems-Karlstifter Straße einbindend,
umgelegt;

2. das Straßenteilstück der Thayatal Straße wird
von km 58,840 (alt) auf die Straßentrasse von
km 58,840 (alt) östlich der Gemeinde Langegg in
südlicher Richtung verlaufend und südlich des
Ortes Eugenia zwischen der Stadtgemeinde
Schrems und dem Ortsteil Kottinghörmanns in
die neue Trasse der Horner Straße einführend,
umgelegt;
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Kotzina

3 5 6 . Kundmachung des Bundesministeriums
für Unterricht vom 8. Oktober 1969 über die
Rechtspersönlichkeit von Gemeinden der

Evangelischen Kirche

Gemäß § 6 des Bundesgesetzes vom 6. Juli 1961,
BGBl. Nr. 182, über äußere Rechtsverhältnisse
der Evangelischen Kirche wird kundgemacht:
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357.

ABKOMMEN ZWISCHEN DER ÖSTER-
REICHISCHEN BUNDESREGIERUNG
UND DER REGIERUNG DER REPUBLIK
COSTA RICA ÜBER DIE BETREIBUNG

VON AMATEURFUNKSTELLEN

Die Österreichische Bundesregierung und die
Regierung der Republik Costa Rica, in der Ab-
sicht, ein Abkommen über die wechselseitige Ein-
räumung von Berechtigungen abzuschließen, auf
Grund derer lizenzierte Funkamateure beider
Länder ihre Funkstellen im anderen Land gemäß
den Bestimmungen des Artikels 41 der „Vollzugs-
ordnung für den Funkdienst", Genf 1959, betrei-
ben dürfen, sind wie folgt übereingekommen:

1. Eine Person, die von den Behörden ihres
Staates als Funkamateur lizenziert ist und eine
von diesen Behörden lizenzierte Amateurfunk-
stelle betreibt, darf auf Grundlage der Gegen-
seitigkeit und nach Maßgabe der nachstehend an-
geführten Bestimmungen eine solche Funkstelle
im Hoheitsgebiet des anderen Staates betreiben.

2. Die von den Behörden ihres Staates als
Funkamateur lizenzierte Person benötigt zum
Betrieb ihrer Funkstelle im Hoheitsgebiet des an-
deren Staates eine Bewilligung der zuständigen
Verwaltungsbehörde dieses anderen Staates.

3. Die zuständige Verwaltungsbehörde jedes
Staates kann nach Maßgabe der einschlägigen Ge-
setze sowie aus Gründen der öffentlichen Ord-
nung und Sicherheit Bedingungen stellen, Auf-
lagen anordnen und erteilte Bewilligungen wieder
widerrufen.

4. Dieses Abkommen tritt 30 Tage nach Unter-
zeichnung in Kraft und kann von jeder Regierung
durch schriftliche Bekanntgabe der Kündigungs-
absicht, die spätestens sechs Monate im vorhinein
zu erfolgen hat, außer Kraft gesetzt werden.

Geschehen zu Wien, am 17. September 1969, in
doppelter Urschrift in deutscher und spanischer
Sprache, wobei beide Texte in gleicher Weise
authentisch sind.

Für die Österreichische Bundesregierung:

Marquet m. p.

Für die Regierung der Republik Costa Rica:

Zeilinger m. p.

Klaus
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